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        Bitte wählen Sie Ihren Wohnort aus, damit die für Sie zuständige Behörde angezeigt werden kann!
        
           -- Bitte Wohnort wählen --
Landkreis Uelzen
Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg


        
    



  
    Postanschrift:

    Albrecht-Thaer-Straße 101

    29525 Uelzen
    
    
     


  
    0581 82 - 0


    0581 82 - 435


    Homepage

    E-Mail senden...

  

  
  






  


            

            
                

                
                


  Leistungsbeschreibung

  
  Anlagen können aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs schädliche Umweltauswirkungen hervorrufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft gefährden, erheblich benachteiligen oder erheblich belästigen.


Wenn Sie eine solche Anlage errichten und betreiben wollen, benötigen Sie eine Genehmigung von der zuständigen Behörde.


Ortsfeste Abfallentsorgungsanlagen zur Lagerung oder Behandlung von Abfällen sind ebenfalls genehmigungspflichtig.

  





  Teaser

  
  Wenn Sie eine Anlage errichten und betreiben möchten, die die Umwelt schädigen oder die Allgemeinheit gefährden könnte, benötigen Sie eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung.

  





  Verfahrensablauf

  
  Das Genehmigungsverfahren setzt einen schriftlichen Antrag voraus, dem die zur Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erforderlichen Zeichnungen, Erläuterungen und sonstigen Unterlagen beizufügen sind. Ist der Antrag vollständig, ist dieser ggfs. mit den Unterlagen öffentlich bekannt zu machen und danach einen Monat lang auszulegen.


In vereinfachten Genehmigungsverfahren oder wenn von der Öffentlichkeitsbeteiligung abgesehen wird, erfolgt keine öffentliche Auslegung und findet kein Erörterungstermin statt. Spätestens gleichzeitig mit der öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens fordert die Genehmigungsbehörde die zu beteiligenden Behörden auf, ihre Stellungnahme zu den Genehmigungsvoraussetzungen innerhalb eines Monats abzugeben. Gibt es Einwendungen, können diese mit Ihnen und denjenigen, die die Einwendungen erhoben haben, in einem öffentlichen Termin erörtert werden.


Hat die Genehmigungsbehörde alle Umstände ermittelt, die für die Erteilung einer Genehmigung von Bedeutung sind, so ist – in der Regel innerhalb von 7 Monaten nach Vollständigkeit des Genehmigungsantrags, im vereinfachten Verfahren innerhalb von 3 Monaten - über den Antrag zu entscheiden. Der Genehmigungsbescheid ist schriftlich zu begründen und wird Ihnen und den Personen, die Einwendungen erhoben haben, zugestellt. Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.


  





  Zuständige Stelle

  
  Die Zuständigkeit liegt in Niedersachsen bei den Staatlichen Gewerbeaufsichtsämtern, der Region Hannover, den Landkreisen, kreisfreien Städten oder großen selbstständigen Städten.


  





  Welche Unterlagen werden benötigt?

  
  Für die Beantragung der Genehmigung steht das elektronische immissionsschutzrechtliche Antragstellungsprogramm ELiA zur Verfügung; die erforderlichen Unterlagen sind dem dort hinterlegten Formularsatz zu entnehmen. Rücksprache mit der zuständigen Genehmigungsbehörde vor Antragstellung wird empfohlen.


Hingewiesen wird auf den Leitfaden für Antragsteller.

Antragstellungsprogramm ELiA - Niedersächsische Gewerbeaufsicht

  





  Welche Gebühren fallen an?

  
  Die Gebühren für Genehmigungsverfahren nach BImSchG berechnen sich nach lfd. Nr. 44.1.1 bis 44.1.5 der Anlage 1 zu § 1 Abs.1 der Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Leistungen (Allgemeine Gebührenordnung - AllGO).


Die Gebühren sind unter anderem abhängig von den Errichtungskosten der Anlage und ergeben sich im Laufe des Verfahrens

Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Leistungen (Allgemeine Gebührenordnung - AllGO-)

  





  Welche Fristen muss ich beachten?

  
  Sie müssen die Anlage vor Errichtung und Betrieb bei der zuständigen Behörde beantragen.

  





  Bearbeitungsdauer

  
  Über den Genehmigungsantrag ist innerhalb einer Frist von sieben Monaten nach Eingang des vollständigen Antrags, in vereinfachten Verfahren innerhalb einer Frist von drei Monaten, zu entscheiden. Die zuständige Behörde kann die Frist um jeweils drei Monate verlängern, wenn dies wegen der Schwierigkeit der Prüfung oder aus Gründen, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist.


  





  Rechtsgrundlage

  
  § 4 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)
§ 5 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)
§ 10 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)
§ 6 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – 4. BImSchV

  





  Rechtsbehelf

  
  Widerspruch


  





  Was sollte ich noch wissen?

  
  Das Antragstellungsprogramm ELiA kann auf der Internetseite der Gewerbeaufsichtsverwaltung kostenlos heruntergeladen werden.

Antragstellungsprogramm ELiA - Niedersächsische Gewerbeaufsicht

  





  Fachlich freigegeben durch

  
  Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz


  



            


            
                Zurück zum A-Z Index
            

        


        
        
            Wichtige Informationen zum Thema

            	
                    Anschrift

                    	
                            

                            

                        


                


            

            	
                    Öffnungszeiten

                    	
Montag, Dienstag und Donnerstag
8.00 - 16.00 Uhr
 
Mittwoch und Freitag
8.00 - 12.00 Uhr

Nach Absprache bekommen Sie einen Termin in der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 7.00 und 19.00 Uhr.



                



            

                	
                        Mitarbeiter

                        	
                                
	
	 Herr C. Poschlod

	Immissionsschutz

	Abteilung: Baulasten, Immissionsschutz

	
	Raum: 2/129

	
	
      Telefon
0581 82-247

Fax
0581 82-435


 

      Kontakt aufnehmen

	

	

	
		Zuständig für:

		Baulasten: Eintragung - in das Baulastenverzeichnis, IED-Inspektion von Tierhaltungsanlagen: Durchführung - von Vor-Ort-Besichtigungen, Immissionsschutz: Überprüfung - wegen Beeinträchtigung, Immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen beantragen
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                        Formulare

                        	
                                
Erklärung zum Einsatz von RAM-Futter


  
  
  
    
  
  




                            


                    



            

            

            

            

            	
                    Parken

                    	
  Behindertenparkplatz: Behindertenparkplätze sind in unmittelbarer Nähe zum Kreishaus vorhanden

  

	
  Parkplatz: Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe zum Kreishaus vorhanden
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                    Verkehrsmittel

                    	
   
    Fahrplanauskunft



                





            
        

    




    
    
  











  

  
      
          
          KontaktImpressumDatenschutzBarrierefreiheit
      

  


        
        
       


        

    


	



      
        
    
    
        
        

    

    
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
        
            
        
    
    



